
Kreisstadt Siegburg Punkt 15
Der Bürgermeister

Fachbereich Zentrale Dienste, Digitales, Bürgerservice und Soziales
1183/VIII

Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg öffentlich
Sitzung am: 17.02.2022

Bestellung eines allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters

Sachverhalt:

Durch das Ausscheiden des 1. Beigeordneten mit Ablauf des 31.3.2022 und der Nachfolge erst
zum 1.8.2022 ist für die Übergangszeit zu regeln, wer die allgemeine Vertretung des
Bürgermeisters übernimmt. Die Bestellung eines Beigeordneten zum allgemeinen Vertreter des
Bürgermeisters erfolgt gemäß § 68 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) durch den Rat.

Es wird vorgeschlagen, diese Aufgabe dem Beigeordneten Andreas Mast für den Zeitraum vom
1.4.2022 bis zu dem Beginn der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit mit Ablauf des 31.7.2022
zu übertragen.

Zur Sitzung des Rates mit folgendem Beschlussentwurf

Der Rat der Stadt bestellt gemäß den Beigeordneten Andreas Mast für die Zeit vom 1.4.2022 bis
31.7.2022 zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters.

Siegburg, 26.1.2022


